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Wir kommen zur Schlussabstimmung. Wer dem 
Gesetz zustimmen möchte, den bitte ich, sich jetzt 
vom Platz zu erheben. - Gegenstimmen? - Enthal-
tungen? - Dem Gesetz wurde zugestimmt.

Wir kommen jetzt zu Nr. 3 der Beschlussempfeh-
lung, zum Entwurf eines Gesetzes zur Streichung 
der Neuverschuldung 2016. Wer der Nr. 3 der 
Beschlussempfehlung des Ausschusses folgen 
und damit den Gesetzentwurf der Fraktion der FDP 
in der Drucksache 17/5820 ablehnen möchte, den 
bitte ich jetzt um ein Handzeichen. - Gegenstim-
men? - Enthaltungen? - Der Beschlussempfehlung 
wurde gefolgt.

Ich rufe jetzt die Abstimmung zu Nr. 4 der Be-
schlussempfehlung auf, zum Entschließungsantrag 
der Fraktion der CDU. Wer der Nr. 4 der Be-
schlussempfehlung des Ausschusses folgen und 
damit den Antrag der Fraktion der CDU in der 
Drucksache 17/5827 ablehnen möchte, den bitte 
ich jetzt um ein Handzeichen. - Gegenstimmen? -
Das Erste war die Mehrheit. Der Beschlussemp-
fehlung wurde gefolgt.

Ich rufe jetzt auf den

Tagesordnungspunkt 4:
Abschließende Beratung:
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Kammergesetzes für die Heilberufe - Gesetz-
entwurf der Landesregierung - Drs. 17/5688 - Be-
schlussempfehlung des Ausschusses für Soziales, 
Frauen, Familie, Gesundheit und Migration -
Drs. 17/6359 - Änderungsantrag der Fraktion der 
CDU, der Fraktion der SPD, der Fraktion der Grü-
nen und der Fraktion der FDP - Drs. 17/6465 

Der Ausschuss empfiehlt Ihnen, den Gesetzent-
wurf mit Änderungen anzunehmen. Der von allen 
Fraktionen des Hauses getragene Änderungsan-
trag zielt darauf ab, Artikel 1 des Gesetzentwurfs in 
der Fassung der Beschlussempfehlung mit einer 
Änderung in § 33 zu beschließen.

Die mündliche Berichterstattung hat die Abgeord-
nete Gudrun Pieper übernommen. Ich gebe Ihnen 
das Wort, Frau Pieper. Bitte schön!

Gudrun Pieper (CDU), Berichterstatterin:

Danke schön, Herr Präsident. - Sehr geehrter Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Der feder-
führende Ausschuss für Soziales, Frauen, Familie, 
Gesundheit und Migration empfiehlt Ihnen, den 

Gesetzentwurf zur Änderung des Kammergesetzes 
für die Heilberufe mit den in der Beschlussempfeh-
lung enthaltenen Änderungen anzunehmen. Diese 
Empfehlung kam einstimmig zustande, sowohl im 
federführenden Ausschuss als auch in den mitbe-
ratenden Ausschüssen.

Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, 
der Gesetzentwurf der Landesregierung ist am 
11. Mai dieses Jahres direkt an die Ausschüsse 
überwiesen worden. Am 26. Mai stellte ein Vertre-
ter des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und 
Gleichstellung die Grundzüge des Gesetzentwurfs 
im federführenden Ausschuss vor.

Anlass des Gesetzentwurfs ist die gebotene Um-
setzung der europäischen Berufsanerkennungs-
richtlinie, die durch die EU-Richtlinie 2013/55/EU 
erheblich geändert wurde.

Die Umsetzung betrifft vor allem erstens den Euro-
päischen Berufsausweis, zweitens den Dienstleis-
tungsverkehr, drittens den Vorwarnmechanismus, 
viertens den Onlinezugang zu beruflichen Informa-
tionen und fünftens die Einführung elektronischer 
Verfahren.

Vieles davon lässt sich durch einen Verweis auf 
das Niedersächsische Berufsqualifikationsfeststel-
lungsgesetz umsetzen, dessen Anpassung an die 
geänderte EU-Richtlinie der Landtag bereits im Juli 
beschlossen hat.

Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen,
aus der Beratung im Juli-Plenum wissen Sie be-
stimmt noch, dass die Frist zur Umsetzung der 
geänderten EU-Richtlinie schon im Januar abge-
laufen ist. Gerne hätten wir diese Änderungen im 
Gesamtpaket und nicht scheibchenweise be-
schlossen. Der Vertreter des Sozialministeriums 
hat die Verspätung damit erklärt, dass es Schwie-
rigkeiten bei der Ermittlung der haushaltsmäßigen 
Auswirkungen gegeben habe.

Neben den eben aufgezählten, europarechtlich 
gebotenen Änderungen enthält der Gesetzentwurf 
aber auch Änderungen, die sich aus den Erfahrun-
gen mit dem Gesetz ergeben haben oder die auf 
Anregungen beruhen, die die Kammern einge-
bracht haben.

Das betrifft vor allem erstens die Klarstellung der 
Voraussetzungen der Kammermitgliedschaft, zwei-
tens die Erweiterung von Auskunftspflichten bei 
Leistungsansprüchen, was relevant für die Alters-
versorgung der Kammermitglieder ist, drittens die 
gesetzliche Verpflichtung der Kammermitglieder 
zur Unterhaltung einer hinreichenden Haftpflicht-
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versicherung sowie viertens die Möglichkeit zu
elektronischen Wahlen und zur Veröffentlichung 
von Satzungen im Internet.

Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, 
der federführende Ausschuss hat zu dem Gesetz-
entwurf trotz des Ablaufs der vorgegebenen Frist 
zur Umsetzung der EU-Richtlinie eine schriftliche 
Anhörung der betroffenen Kammern durchgeführt. 
Dem einzigen von den Kammern mitgeteilten Än-
derungswunsch - zu § 9, in Anlehnung an den 
Entwurf des Pflegekammergesetzes - hat der fe-
derführende Ausschuss mit seiner Beschlussemp-
fehlung entsprochen.

Bei den Beratungen im Ausschuss zeichnete sich 
für die CDU-Fraktion ab, dass zu dem Bereich der 
Haftpflichtversicherung Nachbesserungen erforder-
lich sind. Ein gemeinsamer Änderungsantrag aller 
Fraktionen sollte eingebracht werden, was nun 
auch geschehen ist; er liegt Ihnen nun in der 
Drucksache 17/6465 vor.

Der Änderungsantrag beinhaltet, dass die Kam-
mermitglieder verpflichtet werden sollen, gegen-
über der Kammer nachzuweisen, dass sie über 
eine hinreichende Haftpflichtversicherung, Be-
triebshaftpflichtversicherung oder Haftungsfreistel-
lung verfügen. Obwohl dies wahrscheinlich nur 
wenige Kammermitglieder betreffen wird, sollte 
dieser Nachweis nicht nur auf Verlangen der 
Kammer erbracht werden, sondern generell - wie 
es der Gesetzentwurf in der Fassung der Be-
schlussempfehlung vorsieht - im Vorfeld automa-
tisch eingebracht werden. Dies bietet unser aller 
Meinung nach ein Mehr beim Patientenschutz.

Im Ausschuss wurde in diesem Zusammenhang 
auch diskutiert, eine konkrete Mindestversicherung 
im Gesetz festzulegen. Dazu wurde allerdings kein 
Änderungsantrag eingebracht. Dieser Frage soll 
dennoch weiter nachgegangen werden, bevor 
weitere gesetzliche Regelungen vorgenommen 
werden.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, die Ausschussmitglie-
der der CDU-Fraktion haben der Beschlussemp-
fehlung im Ergebnis zugestimmt.

Sie haben im Ausschuss jedoch ihr Bedauern dar-
über zum Ausdruck gebracht - ich sagte es 
schon -, dass von der Landesregierung kein um-
fassendes Gesetzespaket zur Umsetzung der Än-
derung der europäischen Berufsanerkennungs-
richtlinie vorgelegt wurde und dass Niedersachsen 

bei der Umsetzung der geänderten EU-Richtlinie in 
Verzug geraten ist.

Dennoch haben alle Fraktionen im Einvernehmen 
zügig an der Umsetzung gearbeitet, auch um ei-
nem Vertragsverletzungsverfahren zu entgehen. 
Ich möchte mich bei allen Fraktionen und beim 
GBD für die konstruktive und vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit sowie beim GBD für die sehr 
schnelle Bearbeitung, durch die eine zügige Um-
setzung realisiert werden kann, bedanken. 

Der Ausschuss empfiehlt Ihnen einvernehmlich, 
den Gesetzentwurf in geänderter Fassung anzu-
nehmen. Damit wird die EU-Richtlinie nun auch in 
Niedersachsen umgesetzt. 

Was den Ausschuss zu den empfohlenen Ände-
rungen bewogen hat, möchte ich hier nicht im Ein-
zelnen ausführen, sondern ich möchte den Bericht 
insoweit zu Protokoll geben. Zum Teil handelt es 
sich auch nur um redaktionelle Änderungen oder 
Anpassungen. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall)

(Zu Protokoll:)

Den vom Ausschuss empfohlenen Änderungen 
liegen im Einzelnen die folgenden Erwägungen 
zugrunde:

Zu Artikel 1 (Änderung des Kammergesetzes für 
die Heilberufe):

Zu Nr. 1 (§ 2 Abs. 1):

Satz 3 soll dichter am Wortlaut der zugrunde lie-
genden Entscheidung des OVG Lüneburg bleiben 
(Beschluss vom 7. August 2008 - 8 LC 18/08 -,
juris Rn. 18). Durch die Empfehlung wird sicherge-
stellt, dass (wie bisher) nur Personen mit Approba-
tion oder Berufserlaubnis Kammermitglieder nach 
§ 2 Abs. 1 sein können.

Zu Nr. 1/1 (§ 3 Abs. 1 Nr. 1):

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung 
an § 5 Abs. 6 Satz 4 des Niedersächsischen 
Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes 
(NBQFG). Der Landtag hat empfohlen, zukünftig 
im niedersächsischen Landesrecht einheitlich die 
dort gewählte schlankere Formulierung zu verwen-
den (vgl. Drucksache 17/5849, Seite 3). Im Übri-
gen soll die Regelung redaktionell gestrafft wer-
den.


